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Steiermark

55 Wirtschaftslenkung

Norm

ROG Stmk 1974 §25 Abs2;

ROG Stmk 1974 §25 Abs3;

ViehWG §13 Abs1;

ViehWG §13 Abs2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 93/06/0185

Rechtssatz

Der Umstand, daß nach (bundesgesetzlichen) Bestimmungen eine Bewilligung für das Halten von Tieren erforderlich

ist, wenn eine bestimmte Anzahl von Tieren überschritten wird, stellt für sich allein keinen Grund dar, eine derartige

Grenze für den BegriD Landwirtschaft idS anzunehmen. Dies vor allem auch deshalb, weil im ViehWG selbst ebenfalls

kein Anhaltspunkt dafür zu Enden ist, daß bei Überschreiten der in § 13 Abs 1 ViehWG genannten Tierbestände nicht

mehr von einem landwirtschaftlichen Betrieb gesprochen werden könnte.
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